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Anlage V .

Vorlage der Kirchenregierung
an die Landesſynode der Vereinigten Evang . ⸗prot . Landeskirche Badens

im Frühjahr 1932 .

Die Landesſynode hat als kirchliches Geſetz
beſchloſſen , was folgt :

Abtikel 1

tiſchen Landeskirche Badens (Dienſtgeſetz )z, vom
24 . 3. 1920 ( VBl . S . 17 ) in der Faſſung des

Geſetzes vom 7. 3. 1922 ( VBl . S . 30 ) und des

Geſetzes vom 9. 7. 1923 bzw . 9. 10 . 1923 ( VBl .
S . 49 und 58 ) erfährt folgende Abänderungen :

§ 1.

§ 8 IJ3 erhält folgende Faſſung :

Geldſtrafe bis zur Hälfte des Betrags der
dem Pfarrer zur Zeit der Beſtrafung zuſtehenden
monatlichen Bezüge aus Grundgehalt und Stellen⸗

zulage .
Die Strafe des Verweiſes und die Geldſtrafe

können nebeneinander verhängt werden .

§ 2.

§ 10 erhält folgende Faſſung :

Das Geſetz , betr . die Rechtsverhältniſſe der
Geiſtlichen der Vereinigten Evangeliſch⸗proteſtan⸗

Entwurf eines kirchlichen Geſetzes .
Die Abänderung des Geſetzes , betr . die Rechtsverhältniſſe der Geiſtlichen der Vereinigten

Evangeliſch⸗proteſtantiſchen Landeskirche Badens (Dienſtgeſetz ) —

( 2) Für den Fall der Verhinderung oder des

Ausſcheidens von Mitgliedern des Dienſtgerichts
werden ebenſo viele Erſatzmänner beſtimmt .

( 3) Die Beſtellung der Mitglieder und Erſatz⸗
männer erfolgt durch die Kirchenregierung . In
gleicher Weiſe wird der Vorſitzende und deſſen
Stellvertreter aus der Zahl der zum Richteramt
befähigten Mitglieder und Erſatzleute ernannt .

( 4) Die Ernennung der Mitglieder und Erſatz⸗
männer erfolgt auf 6 Jahre .

( 5) Ein Mitglied , das mit dem Angeſchuldig⸗
ten in gerader Linie verwandt oder verſchwägert ,
in der Seitenlinie bis zum 3. Grade verwandt
oder bis zum 2. Grade verſchwägert iſt , kann am

Verfahren nicht teilnehmen .

J .

§ 19 Abſ . 1 erhält folgende Faſſung :
Zu einer jeden dem Angeklagten nachteiligen

Entſcheidung , welche die Schuldfrage oder die

Bemeſſung der Strafe betrifft , ſind mindeſtens
4 Stimmen erforderlich .

Artikel 2.

( 1) Mit Inkrafttreten dieſes Geſetzes wird das

Amtder bisherigen Mitalied d Erſatzmä( ) Auf Dienſtſtrafen erkennt das 2 Gieſoe aeener

kirchliche Dienſtgericht endgültig . Es 8

beſteht:
1. aus drei zum Richteramt befähigten

Mitgliedern der Landeskirche ;
2. aus zwei im aktiven Dienſt der Landes⸗

kirche ſtehenden planmäßigen Pfarrern .

( 2) Der Oberkirchenrat wird mit dem Vollzug
dieſes Geſetzes beauftragt .

Dieſes Geſetz wird hiermit verkündet .

Karlsruhe , den 1932 .4

Evang . Kirchenregierung .
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Das kirchliche Dienſtgeſetz hat ſich nach ver⸗

ſchiedenen Seiten hin als abänderungsbedürftig
erwieſen .

1. In der urſprünglichen Faſſung vom 24 . 3.

1920 war vorgeſehen , daß als Ordnungsſtrafe neben

Verwarnung und Verweis auch eine Geldſtrafe bis

zum Betrag von 100 % in Frage kommen kann .

Bei der fortſchreitenden Geldentwertung wurde dann

im Jahre 1922 der Betrag auf 2000 / erhöht und

ſchließlich im Jahre 1923 auf 0 des monatlichen
Dienſteinkommens feſtgeſetzt . Dieſer Betrag , der

damals ausreichend geweſen ſein mag , muß heute

als zu nieder bezeichnet werden . Sowohl nach dem

Reichsbeamtengeſetz ( S 74 Ziff . 3) wie auch nach

dem bad . Beamtengeſetz (§S 72 Ziff . 2) kann als

Ordnungsſtrafe eine Geldſtrafe bis zur Hälfte des

Betrags des dem Beamten zur Zeit der Beſtrafung
zuſtehenden monatlichen Dienſteinkommens ausge⸗

ſprochen werden .

Wohl iſt es richtig , daß die Dienſtvergehen von

Geiſtlichen gewöhnlich ſolcher Art ſind , daß eine

Geldſtrafe als geeignete Ahndung nur ſelten in

Frage kommen wird . In den Fällen aber , wo dies

doch der Fall iſt , hat die Erfahrung gezeigt , daß
eine wirkſame Beſtrafung u. U. nur dann möglich iſt ,

wenn der Geldbetrag genügend hoch bemeſſen werden

kann . Es iſt deshalb erforderlich , das Höchſtmaß

von /0 des Monatseinkommens auf die Hälfte

dieſes Betrags feſtzuſetzen .

2. Das kirchliche Dienſtgericht trifft ſeine Ent⸗

ſcheidung in der Beſetzung von 9 Mitgliedern ,

während nach dem Reichsbeamtengeſetz die Diſzi⸗

plinarkammern in der Beſetzung von 5 Mitgliedern

und der Diſziplinarhof in der Beſetzung von 7 Mit⸗

Begründung .

gliedern entſcheiden und nach dem bad . Beamten⸗

geſetz ſowohl die Dienſtſtrafkammern wie der Dienſt⸗

ſtrafhof in der Beſetzung von 5 Mitgliedern ihre

Entſcheidungen treffen .

Die ganz außergewöhnlich ſtarke Beſetzung des

kirchlichen Dienſtgerichts mit 9 Mitgliedern hat mit

ihre Urſache darin , daß 2 Mitglieder des Ober⸗

kirchenrats beim kirchlichen Dienſtgericht mitwirken .

So beachtenswert die Gründe ſind , die den Geſetz⸗

geber ſeinerzeit zu dieſer Art der Regelung bewogen

haben , ſo hat andererſeits die Erfahrung gezeigt ,

daß für die in Frage ſtehenden Perſönlichkeiten aus

der gleichzeitigen Mitwirkung bei den verſchiedenen

Beſchlußfaſſungen des Oberkirchenrats und der Ent⸗

ſcheidung des Gerichts innere Konflikte entſtehen

können , die u. U. geeignet ſind , die Tätigkeit bei der

Kirchenbehörde oder bei dem Gericht zu beeinträch⸗

tigen . Es ſollte deshalb einmal der Verſuch gemacht

werden , die Kirchenbehörde von einer unmittelbaren

Teilnahme an der Gerichtsentſcheidung zu befreien .

Geſchieht dies aber , ſo iſt es auch unerläßlich , die

von der Landesſynode zu ernennenden vier Geiſt⸗

liche auf zwei von der Kirchenregierung zu er⸗

nennende Geiſtliche herabzuſetzen .

Dadurch ſoll ein Gerichtshof zuſtande gebracht

werden , der aus juriſtiſch und theologiſch vorgebil⸗

deten Richtern beſteht , die ſich in möglichſt geringer

beamtenmäßiger oder kirchenpolitiſcher Bindung be⸗

finden und damit ein Höchſtmaß der Unabhängigkeit

in ſich tragen .

3. Die Neufaſſung des § 19 Abſ . 1 iſt im

Anſchluß an die ſtaatlichen Dienſtgeſetze und an

§ 263 StO erfolgt , um eine völlig zweifelsfreie

Faſſung der bisherigen Beſtimmung zu erreichen.
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